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 Grundsatz 

Der Grundpreis, der Arbeitspreis und die Anschlussgebühr werden durch den Gemeinderat festgelegt 
und unter Anwendung der Preisänderungsformel der jeweiligen Teuerung angepasst. 

Der Arbeitspreis ist für alle Bezüger gleich. 

Bei Grundpreis und Anschlussgebühr besteht zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses die Wahl 
zwischen zwei Varianten:  

 Variante 1 mit erhöhter einmaliger Anschlussgebühr und tieferem Grundpreis 

 Variante 2 mit tieferer einmaliger Anschlussgebühr und erhöhtem Grundpreis. 

Für alle Bezüger mit Vertragsabschluss vor 2020 gilt Variante 1, was der Regelung vor der Revision 
2020 entspricht. 

Alle Preisangaben verstehen sich ohne gesetzliche Steuern wie MWST. 

Eine Revision dieses Tarifblatts kann jederzeit durch den Beschluss des Gemeinderates 
vorgenommen werden. 

Letzte Anpassung: GR-00067, 11.04.2023 

 

 Arbeitspreis AP 

Der Wärmebezug wird aufgrund des effektiven Verbrauchs an der Messstelle mit dem Arbeitspreis 
abgerechnet. 

 

APo  = 12.10 Rp./kWh 

 

Preisänderungsformel AP = APo x I/Io 

I = aktueller Preisindex Schnitzel (von Holzenergie Schweiz), Basis Dez. 2005 = 100 Punkte  

Io = Basiswert Preisindex Schnitzel per Juni 2020 = 112.7 Punkte 

 

 Grundpreis GP 

Der Grundpreis, also der jährliche Beitrag pro Messstelle, wird wie folgt berechnet: 

 

Tarifmodell Variante 1 

GPo  = 200 + Q x 31 Fr./Jahr 

 

Tarifmodell Variante 2 

GPo  = 800 + Q x 62 Fr./Jahr 

 

Q = abonnierte Leistung in kW 

Preisänderungsformel GP = GPo x I/Io 

I = aktueller Landesindex der Konsumentenpreise per Juni, Basis Dez. 2015 = 100 Punkte 

Io = Basiswert des Landesindexes der Konsumentenpreise per Juni 2020 = 101.4 Punkte 
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 Anschlussgebühr AG 

Die Anschlussgebühr ist einmalig fällig zum Zeitpunkt des Anschlusses an den Wärmeverbund. Sie 
beinhaltet die Anschlussleitung bis und mit Hauseintritt der anzuschliessenden Liegenschaft. 

 

Tarifmodell Variante 1 

AGo  = 20’000 + Q x 1’000 Fr. 

 

Tarifmodell Variante 2 

AGo  = 7’500 + Q x 500 Fr. 

 

Q = abonnierte Leistung in kW 

Preisänderungsformel AG = AGo x I/Io 

I = aktueller Zürcher Index der Wohnbaupreise per Oktober, Basis April 2017 = 100 Punkte 

Io = Basiswert des Zürcher Index der Wohnbaupreise per April 2020 = 101.1 Punkte 

 

 

Neunkirch, 11. April 2023 

Im Namen des Gemeinderates 

 

 

 

 

Ruedi Vögele                             Sonja Schönberger 
Gemeindepräsident                   Gemeindeschreiberin 

 


